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Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer markt- und 
standortangepassten Landbewirtschaftung vom 07.03.2021 (MBl. LSA S. 630), in der jeweils geltenden 
Fassung) ist bei Teilnahme am Förderverfahren „Förderung ökologischer Anbauverfahren“ jährlich, 
nach Ablauf des Verpflichtungsjahres, vom Zuwendungsempfänger eine Erklärung der Kontrollstelle 
vorzulegen.  
 
Diese Erläuterungen zur Öko-Kontrollerklärung enthalten Hinweise für die Kontrollstellen. 
Die aktuelle Fassung der Öko-Kontrollerklärung ist über das Internet unter www.elaisa.sachsen- 
anhalt.de abrufbar.  
 
In der Öko-Kontrollerklärung zu Beginn des Folgejahres dokumentiert die Kontrollstelle die Ergebnisse 
ihrer im Laufe des Vorjahres durchgeführten Prüfung. Um sicherzustellen, dass in die Erklärung alle 
Erkenntnisse des Vorjahres einfließen, ggf. auch die durchgeführten Nachprüfungen oder 
anlassbezogenen Prüfungen, ist die Erklärung erst nach Ablauf des Verpflichtungsjahres 
(= Kalenderjahr) auszustellen.  
 
 
Hinweise zum Inhalt der Erklärung 
 
Gemäß Artikel 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/279 können die zuständigen Behörden die in 
Anhang I der DVO (EU) 2021/279 festgelegten einheitlichen Regelungen verwenden, um einen 
nationalen Maßnahmenkatalog gemäß Artikel 41 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2018/848 zu erstellen. 
In Deutschland kommt der gemäß Artikel 8 erstellte nationale Maßnahmenkatalog mit dem Inkrafttreten 
der ÖLG-DV im Laufe des Jahres 2023 zur Anwendung. 
Daher können im Verpflichtungsjahr 2023 als Übergangslösung sowohl Abweichungen und Verstöße 
nach dem alten Maßnahmenkatalog gemäß ÖLGKontrollStZulV (Punkte 4+5) als auch Verstöße nach 
dem neuen Maßnahmenkatalog gemäß ÖLG-DV (Punkte 6-8) angegeben werden. 
 
Zu Punkt 2  
 
Flächenumfang 
Die Angabe zum Flächenumfang dient dem Abgleich mit den beantragten Förderflächen. Der 
Kontrollstelle nicht gemeldete Flächen gelten als nicht dem Kontrollverfahren unterstellt.  
Gemeint ist hier der Flächenumfang im gesamten Betrieb, nicht nur die Flächen in Sachsen-Anhalt. 
 
„Nichtökologische Produktionseinheiten“ 
Hier geht es um nichtökologische Produktionseinheiten im Sinne von Artikel 9 Abs. 7 bis 10 der VO 
(EU) 2018/848. Die Begriffe „Produktionseinheit“ und „nichtökologische/nichtbiologische 
Produktionseinheit“ werden durch den Artikel 3 Nummern 9 und 12 der Verordnung (EU) 2018/848 
definiert.  
Der Maßstab ist hierbei der Betrieb. Alle zum Betrieb gehörenden Produktionseinheiten sind in die 
Betrachtung einzubeziehen. Nicht zum Betrieb gehörende Tiere/Parzellen (z. B. Tiere oder 
Gemüsebeete für den Eigenbedarf, Hobbytiere) werden dabei nicht erfasst. Sie sind auch von der 
Zertifizierung nicht erfasst.  

http://www.elaisa.sachsen-anhalt.de/
http://www.elaisa.sachsen-anhalt.de/
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Bei Öko-Betrieben mit Pferdepensionen bzw. mit Reitpferdehaltung (diese Betriebszweige dienen nicht 
der Erzeugung eines landwirtschaftlichen Produktes im Sinne der Öko-Verordnung) wird der Teil der 
Pferdepension/der Pferdehaltung nicht als nichtökologische Produktionseinheit eingestuft, sondern als 
Teil des gesamten Betriebes, der nach den Anforderungen an die ökologische Produktion 
bewirtschaftet wird. Dazu müssen auch die Sport- und/oder Freizeitpferde im Betrieb vollständig unter 
ökologischen Bedingungen gehalten und die dazugehörenden Flächen ökologisch bewirtschaftet 
werden (lediglich auf den Nachweis der ökologischen Herkunft wird verzichtet). Die Tiere selbst werden 
nicht öko-zertifiziert. Diese Regelung gilt für Pferde, die im Equidenpass die Eintragung haben, dass 
sie nicht zur Schlachtung bestimmt sind. 
 
Für Tierarten, für die keine Produktionsvorschriften in der EU-Verordnung geregelt sind, gilt der Artikel 
20 der Verordnung (EU) 2018/848. Je nachdem, ob diese Tiere nach den Bestimmungen der Öko-VO 
gehalten werden oder nicht, sind sie den entsprechenden Produktionseinheiten zuzurechnen.  
 
Welche „Nichtökologische Produktionseinheiten“ 
Die Angabe dient dazu, die Förderrelevanz der nichtökologischen Produktionseinheiten festzustellen. 
 
So ist die Haltung von Bienen bzw. das Betreiben einer Aquakulturanlage (ökologisch oder 
nichtökologisch) ebenfalls in der Erklärung anzugeben. Abweichungen von den Vorschriften der 
Verordnung (EU) 2018/848 in Verbindung mit den zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakten für 
ökologische Bienenhaltung oder für die ökologische Aquakultur stellen aber keinen Verstoß gegen die 
Zuwendungsbestimmungen dar. Nichtökologische Produktionseinheiten in diesen Bereichen sind nicht 
förderschädlich.  
 
Zu Punkt 4 
 
Die Erfassung der Abweichungen vom landwirtschaftlichen Produktionsverfahren und von den 
Vorschriften des Artikel 39 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2018/848 nach dem Maßnahmenkatalog 
gemäß ÖLGKontrollStZulV in den einzelnen Stufen dient der differenzierten Betrachtung der 
Förderrelevanz dieser Abweichungen. 
 
Abweichungen im Bereich von im Betrieb gehaltenen Sport- und/oder Freizeitpferden sind, auch ohne 
Zertifizierung dieser Tiere, analog zu zertifizierten Produkten zu behandeln (ahnden entsprechend 
Maßnahmenkatalog, bzw. melden an zuständige Behörde), da sie förderrelevant sein können. 
 
 
Zu Punkt 5 
Verstöße bei den landwirtschaftlichen Produktionsverfahren und gegen Vorschriften des Artikel 39 
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2018/848 nach dem Maßnahmenkatalog gemäß ÖLGKontrollStZulV: 
 
Nach Feststellung eines Verstoßes durch die Kontrollstelle erfolgt die Meldung an die Landesanstalt für 
Landwirtschaft und Gartenbau (LLG). Im Anschluss daran informiert diese grundsätzlich die 
Kontrollstelle über das Verfahren und teilt das Ergebnis des Verfahrens mit. Die Überwachung der 
Einhaltung der verhängten Maßnahmen obliegt der Kontrollstelle.  
 
Sollte die Kontrollstelle den aktuellen Verfahrensstand zum Zeitpunkt der Ausstellung der Erklärung 
nicht genau kennen, kann hier im Punkt 5 ein entsprechender Hinweis erfolgen. Das Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) entscheidet selbst über das weitere Vorgehen 
(z.B. Abfrage LLG).  
 
Die Ahndung von Verstößen durch Maßnahmen nach Artikel 42 der Verordnung (EU) 2018/848 betrifft 
die Auslobung und Vermarktung von ökologischen Erzeugnissen. Verstöße in Bereichen, die nicht von 
der Zertifizierung erfasst sind (z.B. Hobby und Eigenbedarf) können nicht zu Artikel 42-Maßnahmen 
dieser Verordnung führen, da nicht von der Zertifizierung erfasste Produkte ohnehin nicht als 
ökologische Erzeugnisse vermarktet werden dürfen. 
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Verstöße im Bereich von im Betrieb gehaltenen Sport- und/oder Freizeitpferden sind, auch ohne 
Zertifizierung dieser Tiere, analog zu zertifizierten Produkten zu behandeln (ahnden entsprechend 
Maßnahmenkatalog, bzw. melden an zuständige Behörde), da sie förderrelevant sein können. 
 
Unter diesem Punkt werden in der Erklärung alle durch die Kontrollstelle im betreffenden 
Verpflichtungsjahr festgestellten und an die zuständige Behörde gemeldeten Verstöße erfasst, die ggf. 
mit Maßnahmen nach Artikel 42 der Verordnung (EU) 2018/848 zu ahnden sind. 
 
Zu Punkt 6 
 
Die Erfassung von geringfügigen Verstößen nach dem Maßnahmenkatalog gemäß ÖLG-DV erfolgt 
analog zu den unter Punkt 4 getroffenen Regelungen. 
 
Zu Punkt 7 
 
Unter diesem Punkt erfolgt die Erfassung von erheblichen und /oder kritischen Verstößen bezüglich der 
landwirtschaftlichen Produktionsverfahren und der Vorschriften des Artikel 39 Abs. 1 der Verordnung 
(EU) 2018/848 nach dem Maßnahmenkatalog gemäß ÖLG-DV, die mit Maßnahmen durch die 
Kontrollstelle geahndet werden.  
 
Die Erfassung dient der differenzierten Betrachtung der Förderrelevanz dieser Verstöße. 
 
Verstöße im Bereich von im Betrieb gehaltenen Sport- und/oder Freizeitpferden sind, auch ohne 
Zertifizierung dieser Tiere, analog zu zertifizierten Produkten zu behandeln (ahnden entsprechend 
Maßnahmenkatalog, bzw. melden an zuständige Behörde), da sie förderrelevant sein können. 
 
Zu Punkt 8 
 
Die Erfassung von erheblichen und/oder kritischen Verstößen nach dem Maßnahmenkatalog gemäß 
ÖLG-DV erfolgt analog zu den unter Punkt 5 getroffenen Regelungen. 
 


